
Geldempfangsvollmacht 

Der Arndt & Urban Rechtsanwälte u. Steuerberatung PartG (AG Rostock PR 86) sowie 
zugleich auch deren Partnern und angestellten Rechtsanwälten 

wird hiermit in Sachen: 

wegen: 

Vollmacht erteilt zur Empfangnahme und Freigabe von Geld, Wertsachen, Urkunden 
und Sicherheiten, insbesondere des Streitgegenstandes, von Kautionen, Entschädigungen 
und der vom   Gegner,   von   der   Justizkasse    oder    anderen    Stellen    zu    erstattenden    
Kosten und notwendigen Auslagen. 

Der Gerichtsvollzieher und jede andere gerichtliche, behördliche und private 
Stelle, einschließlich   des/der   gegnerischen   Prozessbevollmächtigten, werden angewiesen, 
Beträge auszuzahlen an die bevollmächtigte Anwaltskanzlei 

, den 

(Ort) (Datum)  (Unterschrift Mandant/-en) 


